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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturgefahren

Au début du mois de mai, le Conseil fédéral a nommé une commission spécialisée dans
le domaine des catastrophes naturelles en vue d'en améliorer la prévention. Composé
de 19 membres issus des milieux de la science, de l'administration et de l'économie, cet
organe de conseils a reçu pour mandat d'établir une analyse et un inventaire des
risques auxquels est confrontée la population helvétique. 1
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Le Conseil fédéral a donné son aval pour des mesures supplémentaires en matière de
protection de la population contre les dangers naturels, présentées dans le rapport
sur l'état d'avancement du projet «Optimisation de l’alerte et de la transmission de
l’alarme (OWARNA)». Dès à présent, les mouvements de terrain figureront sur la liste
des événements soumis à alerte. Le système d’alerte devra mieux cibler
géographiquement les alertes. Pour la réalisation de ces mesures, le Conseil fédéral a
octroyé 17.3 millions de francs pour la période 2019-2023. 2
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Allgemeiner Umweltschutz

Jahresrückblick 2020: Umweltpolitik

Die Schweizer Umweltpolitik war im Jahr 2020 vor allem von drei übergeordneten
Themen bestimmt. Dies war zum einen die Qualität des Trinkwassers, respektive deren
Beeinträchtigung durch Pflanzenschutzmittel, zum anderen der Bereich
Kreislaufwirtschaft und schliesslich, wie schon im Vorjahr, allen voran die Klimapolitik.
Dennoch wurde 2020 in den Medien Corona-bedingt generell deutlich seltener über
die Umweltpolitik berichtet als noch im Vorjahr. Während sich 2019 noch gut sechs
Prozent aller Zeitungsartikel mit dieser Thematik beschäftigt hatten, waren es 2020 nur
noch knapp drei Prozent, wobei mehr als die Hälfte der Presseartikel auf die
Klimapolitik entfielen. 

Im Frühjahr 2020 publizierte das BAFU eine erste landesweite Einschätzung der
Belastung mit Abbauprodukten von Chlorothalonil (sogenannte Metaboliten) im
Grundwasser, was einige Medien interessiert aufnahmen. Die Studie bezog sich auf
Messungen aus den Jahren 2017 und 2018; gemäss diesen überschritten mehrere
Metaboliten den Grenzwert von 0.1 Mikrogramm pro Liter im Grundwasser;
insbesondere drei Abbauprodukte verunreinigten das Grundwasser in diversen
landwirtschaftlich geprägten Regionen des Mittellandes grossflächig. Da sich das
Grundwasser nur langsam erneuere und die entsprechenden Metaboliten
ausgesprochen langlebig seien, ging das BAFU davon aus, dass diese Verunreinigungen
die Grundwasserqualität noch während einigen Jahren beeinträchtigen werden. In den
Medien mehr zu reden gab allerdings die sogenannte Trinkwasser-Initiative respektive
der Umgang des Parlaments damit. Die Initiative war zwar 2019 vom Nationalrat und
2020 vom Ständerat der Stimmbevölkerung ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung
empfohlen worden. Noch 2019 hatte die WAK-SR aber eine eigene parlamentarische
Initiative mit dem Titel «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» lanciert,
welcher die WAK-NR ebenfalls Folge gegeben hatte. Die ständerätliche Kommission
machte von Anfang an klar, dass sie diese parlamentarische Initiative explizit nicht als
Gegenentwurf zur Trinkwasserinitiative und zur Pestizid-Initiative – der zweiten
anstehenden Volksinitiative zum Thema Gewässerschutz – versteht. Dennoch kam die
Kommission in ihrer Vorlage mit einigen Massnahmen den Anliegen der beiden
Volksinitiativen entgegen. Die im Aktionsplan «Pflanzenschutzmittel» festgehaltenen
Reduktionsziele sollen gesetzlich verankert werden, damit die Verbindlichkeit in der
Umsetzung der Vorgaben erhöht wird: Bis 2027 sollen die mit Pflanzenschutzmitteln
verbundenen Risiken für Oberflächengewässer, naturnahe Lebensräume und als
Trinkwasser genutztes Grundwasser gegenüber dem Mittel aus den Jahren 2012 bis 2015
um 50 Prozent reduziert werden. Um sowohl Trinkwasser als auch Grundwasser
ausreichend zu schützen, sieht die Initiative zudem vor, dass bei
Grenzwertüberschreitungen die entsprechenden Zulassungen überprüft werden sollen;
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auch will sie die Zuströmbereiche von Trinkwasserfassungen durch Anpassungen im
Landwirtschafts-, im Chemikalien- und im Gewässerschutzgesetz besser schützen.

Der Bereich Kreislaufwirtschaft war im Jahr 2020 — eventuell aufgrund des Sitzgewinns
des Grünen Lagers (Stichwort Klimawahl) bei den nationalen Wahlen 2019 — wieder
vermehrt Anlass für politische Vorstösse. Das Thema war nach Ablehnung des indirekten
Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Grüne Wirtschaft» 2015 und nach der negativ
ausgefallenen Volksabstimmung 2016 etwas in den Hintergrund geraten. Im Berichtsjahr
überwies das Parlament mehrere Vorstösse und gab einer parlamentarischen Initiative
Folge. Die Vorstösse widmeten sich unter anderem den Themen Abfallvermeidung und
Kreislaufwirtschaft (Po. 20.3062), der Wiederverwendung von Baumaterialien (Po.
20.3090 und Mo. 19.4296) und dem Littering (Mo. 19.4100). Die parlamentarische
Initiative der UREK-NR (Pa.Iv. 20.433) will zudem die Umweltbelastung in den Bereichen
Verpackungen und Abfälle reduzieren. Sie bündelte damit verschiedene Anliegen aus
mehreren parlamentarischen Initiativen zum Thema, die aufgrund der neuen
Kommissionsinitiative zurückgezogen wurden (Pa.Iv. 19.445, Pa.Iv. 19.446, Pa.Iv. 19.447,
Pa.Iv. 19.448, Pa.Iv. 19.449, Pa.Iv. 19.451 und Pa.Iv. 19.509). Schliesslich legte auch die
Verwaltung im Jahr 2020 einen Bericht zum Stand der Arbeiten im Bereich Grüne
Wirtschaft vor, woraufhin der Bundesrat das UVEK beauftragte, in Zusammenarbeit mit
dem WBF und dem EFD weitere Massnahmen zur Ressourcenschonung auszuarbeiten.

Im Umweltbereich bot schliesslich wie im Vorjahr allen voran die Klimapolitik Anlass zu
intensiven Debatten. Dabei stach im Berichtsjahr vor allem die Verabschiedung des
revidierten CO2-Gesetzes hervor. Dieses brachte in verschiedenen Bereichen
wesentliche Veränderungen mit sich, wie etwa einen CO2-Grenzwert bei Ölheizungen,
einen teureren Benzinpreis oder die hart umkämpfte CO2-Abgabe auf Flugtickets. Zu
dieser letzten Massnahme waren denn auch zwei Motionen und zwei Standesinitiativen
eingereicht worden (Mo. 19.3047; Mo. 17.3998; Kt.Iv. 19.305; Kt.Iv. 19.304). Zu reden gab
2020 auch die sogenannte Klimajugend, welche auch im Berichtsjahr einige
Demonstrationen und Aktionen auf die Beine stellte. Anfang Januar kam es in der
Westschweiz zu einem Gerichtsprozess gegen die Gruppierung «Lausanne Action
Climat», deren Mitglieder 2018 in einer Credit Suisse-Filiale mittels einer spielerischen
Aktion auf die Klimaproblematik der Finanzbranche aufmerksam gemacht hatten. Weil
sich die Aktivistinnen und Aktivisten gegen die Strafen für Hausfriedensbruch und die
Durchführung einer unbewilligten Kundgebung wehrten, kam es zum Prozess. Dabei
wurden sie erstinstanzlich freigesprochen. Schliesslich besetzte eine Gruppe junger
Aktivistinnen und Aktivisten in der Herbstsession 2020 während zweier Tage den
Bundesplatz, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen; diese illegale Besetzung –
während Sessionen sind auf dem Bundesplatz keine politischen Aktionen erlaubt –
wurde von einer umfassenden Medienberichterstattung begleitet. Auf dem Gebiet der
internationalen Klimapolitik schloss die Schweiz schliesslich ein Abkommen mit Peru
ab, welches die Rahmenbedingungen für die Kompensation von Schweizer CO2-
Emissionen über Projekte in Peru regelt. Es handelte sich dabei weltweit um das erste
solche Abkommen unter dem Pariser Klimaabkommen. 3

Klimapolitik

Im November 2018 hatten einige Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der
Gruppierung «Lausanne Action Climat», in einer Lausanner Credit Suisse-Filiale Tennis
gespielt. Gemäss Medienberichten sei es dieser Gruppierung darum gegangen, darauf
aufmerksam zu machen, dass auch Roger Federer, dessen Stiftung von der Credit
Suisse gesponsert wird, keine Ahnung davon habe, dass diese Bank Investitionen in
Milliardenhöhe in umweltschädliche Unternehmen tätige. Weil sich die Aktivistinnen
und Aktivisten gegen die Strafen in der Höhe vom rund CHF 22'000 für
Hausfriedensbruch und die Durchführung einer unbewilligten Kundgebung wehrten,
kam es im Januar 2020 am Bezirksgericht in Renens (VD) zu einem von den Medien stark
beachteten Gerichtsprozess. Die Credit Suisse verzichtete auf eine Teilnahme am
Prozess. Als Expertinnen und Experten äusserten sich die Klimawissenschaftlerin Sonia
Seneviratne und der Physiker und Nobelpreisträger Jacques Dubochet. Die 13
Anwältinnen und Anwälte der Angeklagten hoben in ihren Plädoyers verschiedene
Aspekte hervor, wie etwa den Finanzplatz Schweiz und seine Rolle als Finanzier von
umweltschädlichen Investitionen oder die Legitimität von zivilem Ungehorsam. Die
Medien berichteten, dass das Ziel der Plädoyers darin bestanden habe, das Gericht
davon zu überzeugen, dass die Aktion angesichts des fortschreitenden Klimawandels
unbedingt notwendig war.
Am 13. Januar 2020 verkündete der Einzelrichter Philippe Colelough sein Urteil. Dieser
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sprach die Aktivistinnen und Aktivisten frei, mit der Begründung, dass die Aktion
friedlich verlaufen und hauptsächlich aus sogenannt rechtfertigendem Notstand heraus
geschehen sei. Richter Colelough wies aber auch darauf hin, dass das geltende Recht
solche Aktionen nur im Falle eines Notstands erlaube, wenn sie räumlich und zeitlich
begrenzt stattfänden und für niemanden eine Gefahr darstellten. Zudem könne das
Urteil noch angefochten werden.
Die Reaktionen in der Öffentlichkeit reichten von euphorisch bis entsetzt. Die
Wochenzeitung begrüsste das Urteil vollumfänglich. Der Prozess sei wegweisend für die
Frage der Legitimität von Protestformen gewesen. Auch Pierre Bühler,
Honorarprofessor für Theologie an der Universität Zürich, sprach sich für das Verdikt
aus. Er erläuterte, dass die ethische Legitimation über dem geltenden Recht stehe. Der
ehemalige Bundesrichter Niklaus Oberholzer konnte das Urteil ebenfalls nachvollziehen
und stufte es als juristisch gut begründet ein. Es sei aber keinesfalls als Freipass für
weitere Aktionen zu sehen. Die Aargauer Zeitung berichtete derweil, dass das Urteil
weitergezogen werde, dies habe die Staatsanwaltshaft bereits angekündigt.
Nichtsdestotrotz habe es die Gruppierung geschafft, auf den Umstand aufmerksam zu
machen, dass Banken Kredite an Unternehmen verliehen, welche ihr Geld mit fossilen
Energieträgern verdienten. Der Druck auf die Banken wachse durch solche Aktionen.
Andere Zeitungen widersprachen diesen Argumenten. Sie waren der Ansicht, dass die
Aktivistinnen und Aktivisten dem Kampf gegen den Klimawandel mit solchen Aktionen
einen Bärendienst erwiesen hätten. Der Inlandredaktor der NZZ stufte das Urteil als
gefährlich ein. Man dürfe den Klimawandel nicht missbrauchen, um die Rechtslage für
gewisse politische Gruppierungen zurechtzubiegen. Ein Gesetzesverstoss bleibe ein
Gesetzesverstoss und der Zweck heilige die Mittel keineswegs. Die Weltwoche konnte
das Urteil ebenfalls nicht nachvollziehen und sprach von einem Rechtsbruch und einem
politischem Entscheid. Sie prophezeite, dass es zu chaotischen Zuständen kommen
werde, wenn jede Person ihre Vorstellungen von Moral über das Gesetz stellen könne.
Weitere Zeitungen zitierten Juristen, wie etwa den Inhaber des Lehrstuhls für
Strafrecht und Rechtsphilosophie der Universität Fribourg, Marcel Niggli, die den
Freispruch als Fehlurteil einstuften. Man habe in diesen Fall nicht von einem
rechtfertigenden Notstand sprechen können, da es auch andere, legale Möglichkeiten
gegeben hätte, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Zudem habe keine
unmittelbare Gefahr bestanden. Schliesslich sei das Urteil politisch motiviert gewesen;
es solle in der Rechtssprechung allerdings nicht um gut und böse, sondern um Recht
und Unrecht gehen, befand Niggli. 4

Am frühen Montagmorgen des 21. Septembers 2020, also zu Beginn der dritten Woche
der Herbstsession der eidgenössischen Räte, besetzten einige Hundert
Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten den Bundesplatz vor dem Bundeshaus in Bern.
Die Medien waren sich rasch einig, dass dies ein geschickter, medienwirksamer
Schachzug war, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Die Forderungen der
Gruppierung, die sich «Rise up for Change» nennt, waren sehr vielfältig und bestanden
gemäss einzelnen Medienberichten etwa aus der ökologischen Ausrichtung der
Landwirtschaft oder der Verpflichtung des Finanzsektors, seine Geldflüsse
offenzulegen. Auch sollen die Banken aufhören, in die fossile Industrie zu investieren.
Zudem sei die Bevölkerung bei der Umsetzung der Klimaziele besser einzubeziehen. Da
Kundgebungen auf dem Bundesplatz während den Sessionen des Parlaments seit 1925
verboten sind, war die Besetzung des Bundesplatzes illegal. Die Stadtberner Regierung
stellte den Aktivistinnen und Aktivisten am Montagabend ein Ultimatum, den
Bundesplatz bis am Dienstagmittag zu verlassen. Wie die Medien berichteten, gab es
bereits vor diesem Ultimatum von Seiten des Ratsbüros von National- und Ständerat
und von Politikerinnen und Politikern von rechts bis in die politische Mitte die
Forderung an die Stadt Bern, den Bundesplatz schnellstmöglich zu räumen. Christian
Imark (svp, SO) forderte den Bundesrat per Motion gar dazu auf, die Stadt Bern zu
enteignen und somit auf dem Bundesplatz zukünftig selber für die Durchsetzung von
Recht und Ordnung zu sorgen. Viele Politiker und Politikerinnen von rechts-
bürgerlicher Seite, beispielsweise Peter Keller (svp, NW) oder Hans-Peter Portmann
(fdp, ZH), warfen der Berner Stadtregierung vor, zu wenig hart durchzugreifen. Auch für
die Medien war die Haltung der Berner Stadtregierung Anlass für ausführliche
Berichterstattung. Sie spekulierten teilweise, dass sich die rot-grüne Berner Exekutive
im Dilemma zwischen Durchsetzung der Rechtstaatlichkeit einerseits und Sympathie für
die Protestierenden andererseits befinde und vor den Wahlen im November 2020 keine
Fehler machen wolle. Linke Politikerinnen und Politiker äusserten mehr Verständnis für
die Aktion und für die Haltung der Stadtregierung. Aline Trede (gp, BE) und Balthasar
Glättli (gp, ZH) forderten in den Medien denn auch, das Verbot von Kundgebungen
während der Session aufzuheben. Nachdem die Klimaaktivistinnen und -aktivisten auch
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ein zweites Ultimatum der Stadt Bern hatten verstreichen lassen, wurde das Camp rund
48 Stunden nach Beginn der Aktion von der Berner Polizei und Feuerwehr geräumt. Ob
und was die Aktion für die Klimapolitik gebracht hatte, wurde von den Zeitungen
unterschiedlich eingeschätzt. Die Weltwoche schrieb von «Erosion des Rechtsstaates»
und «rechtsstaatlicher Verlotterung» und die NZZ war der Ansicht, dass die
Platzbesetzung dem Anliegen des Klimaschutzes eher schade. Dem stimmte ein
Kommentar im Blick zu, wonach die Aktivistinnen und Aktivisten mit dieser Aktion viele
Leute verschreckt und keine neuen Sympathisanten dazu gewonnen hätten. Die linke
Wochenzeitung fand den zivilen Ungehorsam angesichts der weltweiten
Klimaerwärmung hingegen gerechtfertigt. Weiter wurde von den Medien vermutet, dass
die Räumung den Klimaaktivisten helfe, weil nichts so langweilig gewesen wäre, wie ein
Protest, der nicht geräumt werde, dann langsam an Besetzerinnen und Besetzern
verliere und so schliesslich im Sande verlaufe. Auch habe die Klimabewegung durch das
Protestcamp wieder an Schwung gewonnen, nachdem die Klimapolitik über Monate
hinweg von der Corona-Pandemie überschattet worden sei. 5
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